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Bad Laer – Außenbereichssatzung „Südlich Kirchweg“  
 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen 
eingegangen:  
 

Ministerium für Verkehr des Landes  
Nordrhein-Westfalen – Landeseisenbahnverwaltung – 
Lappwaldbahn Service GmbH 
Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Westnetz GmbH 

 

 
Stellungnahme vom 17.08.2021 
Stellungnahme vom 08.09.2021 
Stellungnahme vom 29.07.2021 
Stellungnahme vom 18.08.2021 
Stellungnahme vom 03.09.2021 
Stellungnahme vom 05.08.2021 

 
 
 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen:  
 
 

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Vodafone GmbH 
Landkreis Osnabrück Referat A – Assistenz und 
Kommunikation Stabstelle Breitband (TELKOS) 
Teutoburger Energie Netzwerk eG 
Handwerkskammer Osnabrück Emsland  
– Grafschaft Bentheim 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
EWE Netz GmbH 
Gemeinde Bad Rothenfelde 
Niedersächsische Landesforsten 
Westnetz Regionalzentrum Osnabrück 
PLEdoc GmbH 
Stadt Versmold 
Stadt Osnabrück – Archäologische Denkmalpflege -  
Stadt- und Kreisarchäologie 
Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald 
Stadt Sassenberg 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
Landkreis Osnabrück 

Schreiben vom 24.08.2021 
Schreiben vom 01.09.2021 
Schreiben vom 27.08.2021 
 
Schreiben vom 26.08.2021 
Schreiben vom 06.08.2021 
 
Schreiben vom 23.08.2021 
Schreiben vom 12.08.2021 
Schreiben vom 04.08.2021 
Schreiben vom 29.07.2021 
Schreiben vom 30.07.2021 
Schreiben vom 02.08.2021 
Schreiben vom 30.07.2021 
Schreiben vom 29.07.2021 
 
Schreiben vom 29.07.2021 
Schreiben vom 28.07.2021 
Schreiben vom 28.07.2021 
Schreiben vom 30.08.2021 
Schreiben vom 31.08.2021 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange sind keine Stellungnahmen eingegangen:  
 
Agentur für Arbeit 
Polizeiinspektion Osnabrück 
Landesschulbehörde 
LEA Niedersachsen, Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht 
Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland 
Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
Landesamt für Bergbau und Geologie 
Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 
Freiwillige Feuerwehr Bad Laer 
Stadt Bad Iburg 
Gemeinde Glandorf 
Schumacher Kläranlagen GmbH 
Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes 
Tourismusverband Osnabrücker Land e. V. 
Osnatel GmbH 
BUND e. V. Kreisgruppe Osnabrück 
LGLN 
Innogy Netze Deutschland GmbH 
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Die Hinweise werden in der Außenbereichssatzung ergänzt. 
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Bahnübergang: 
Der überbaubare Bereich wurde so begrenzt, dass die Sichtfelder des 
Bahnübergangs nicht bebaut werden. Im Übrigen ist das Freihalten der 
Sichtfelder durch Bepflanzungen etc. in § 3 Eisenbahnkreuzungsgesetz 
geregelt und nicht Gegenstand des Satzungsverfahrens. Der Hinweis wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Allgemein: 
Zur Überprüfung der Versickerungsfähigkeit sind eine Bodenuntersuchung 
sowie daran anschließend eine wasserwirtschaftliche Bedarfsermittlung 
durchgeführt worden. Die wasserwirtschaftliche Bedarfsermittlung kommt zu 
dem Ergebnis, dass auf umfangreiche Regenrückhaltemaßnahmen 
verzichtet werden kann. Das Niederschlagswasser soll über oberflächige 
bzw. oberflächennahe Versickerungsanlagen auf den privaten 
Grundstücksflächen in das Grundwasser eingeleitet werden. Eine Ableitung 
des Oberflächenwassers auf die Grundstücke der LWS ist somit nicht zu 
erwarten. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Betreten und Benutzten von Gleisanalgen ist für Unbefugte gem. § 62 
der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung grundsätzlich verboten. Die 
Festsetzung einer Zaunanlage wäre durch die Außenbereichssatzung nur für 
die Flurstücke Nr. 12 und 176/3 möglich, aufgrund des Geltungsbereiches 
nicht aber für die ebenfalls angrenzenden Flurstücke 13, 14, 15, 16, 17 und 
18. Aus Gründen der Gleichbehandlung wird auch unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Angemessenheit von der Aufnahme des Hinweises in 
die Außenbereichssatzung abgesehen. Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Bezüglich des Hinweises zum eventuellen Grenzbewuchs wird auf die 
Stellungnahme der Lappwaldbahn vom 8. September 2022 verwiesen. 
 
Zum Umgang mit den von der Lappwaldbahn ausgehenden 
Lärmimmissionen ist eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt 
worden. Die ermittelten Lärmpegelbereiche sowie die damit einhergehenden 
Maßnahmen sind bereits in der Außenbereichssatzung enthalten. Gemäß 
dem Leitfaden für Immissionsschutz in Bebauungsplänen des Landes 
Brandenburg (Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft) sind bei 
einem Abstand von 50 m zwischen baulichen Anlagen und den Bahngleisen 
keine erheblichen Erschütterungen zu erwarten. Um schädliche 
Auswirkungen bei baulichen Anlagen, die näher als 50 m an die Bahngleise 
heranrücken, zu vermeiden, wird ein entsprechender Hinweis in der 
Außenbereichssatzung ergänzt.  
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Zur Überprüfung der Versickerungsfähigkeit sind eine Boden-untersuchung 
sowie daran anschließend eine wasserwirtschaftliche Bedarfsermittlung 
durchgeführt worden. Die wasserwirtschaftliche Bedarfsermittlung kommt zu 
dem Ergebnis, dass auf umfangreiche Regenrückhaltemaßnahmen 
verzichtet werden kann. Das Niederschlagswasser soll über oberflächige 
bzw. oberflächennahe Versickerungsanlagen auf den privaten 
Grundstücksflächen in das Grundwasser eingeleitet werden. Ein 
entsprechender Hinweis wird in die Außenbereichssatzung aufgenommen. 
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Der Hinweis auf die Stellungnahme vom 16.06.2021 wird zur Kenntnis 
genommen.  
Diesbezügliche Korrekturen im Text der Begründung sind nicht erforderlich. 
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Der Hinweis auf den NIBIS-Kartenserver wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise zur Hochspannungsfreileitung werden zur Kenntnis 
genommen. 
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